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Verordnung des Landkreises Eichsfeld über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus 
besonderem Anlass  
 
Auf Grund des § 10 Abs. 1 und Abs. 3 des Thüringer Ladenöffnungsgesetzes (ThürLadÖffG) vom 24. No-
vember 2006 (GVBl. S. 541), mit den erfolgten Änderungen, wird für den Landkreis  
Eichsfeld verordnet: 
 

§ 1 
 
In den nachfolgend aufgeführten Gemeinden dürfen Verkaufsstellen wie folgt geöffnet sein: 
 

Gemeinde Anlass Datum Zeit 

    

Breitenworbis Frühlingsmarkt 22.03.2015 11:00 – 17:00 Uhr 

 Markttag 03.05.2015 11:30 – 17:30 Uhr 

 Oktoberfest 03.10.2015 11:30 – 17:30 Uhr 

 Markttag 08.11.2015 11:30 – 17:30 Uhr 

    

Dingelstädt Breikuchenfest 16.08.2015 14:00 – 18:00 Uhr 

 Weihnachtsmarkt 29.11.2015 14:00 – 18:00 Uhr 

    

Großbodungen Weihnachtsmarkt 29.11.2015 12:00 – 18:00 Uhr 

    

Heiligenstadt Palmsonntag 29.03.2015 13:00 – 18:00 Uhr 

 Autofrühling 26.04.2015 13:00 – 18:00 Uhr 

 Stadtfest 13.09.2015 13:00 – 18:00 Uhr 

 Weihnachtsmarkt 06.12.2015 13:00 – 18:00 Uhr 

    

Leinefelde Einkaufsbummel 15.03.2015 13:00 – 18:00 Uhr 

 23. Leinefelder Automarkt 03.05.2015 13:00 – 18:00 Uhr 

 Herbstfest 27.09.2015 13:00 – 18:00 Uhr 

 Weihnachtsmarkt 29.11.2015 13:00 – 18:00 Uhr 

    

Worbis Frühlingsmarkt 19.04.2015 13:00 – 18:00 Uhr 

 Wipperfest 20.09.2015 13:00 – 18:00 Uhr 

 Weihnachtsmarkt 06.12.2015 13:00 – 18:00 Uhr 

 
§ 2 

 
(1) Zuwiderhandlungen gegen § 1 der Verordnung sind Ordnungswidrigkeiten im Sinne von  

§ 14 Thüringer Ladenöffnungsgesetz. 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet werden. 
 

§ 3 
 
Die Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
Heilbad Heiligenstadt, den 4. Februar 2015 
 
 
 
Der Landrat 
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Öffentliche Ausschreibung gemäß VOB/A – Grundschule Worbis, Umverlegung Kanal 
 
a) Auftraggeber: 1) Landkreis Eichsfeld 

Liegenschaftsamt  
  Friedensplatz 8 
  37308 Heilbad Heiligenstadt, 
    2) Wasser- und Abwasserzweckverband „Eichsfelder Kessel“ 
  Breitenworbiser Straße 1 
  37355 Niederorschel 
 
b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A 

Hinweis: auf die Möglichkeit der Beanstandung der beabsichtigten Vergabeentscheidung beim  
Auftraggeber nach § 19 Abs.2 ThürVgG und die Kostenfolge nach §19 Abs.5 ThürVgG 

 
c) Elektronische Angebotsabgabe: Eine elektronische Angebotsabgabe ist nicht zulässig. 

Die Abgabe darf nur in Papierform erfolgen.  
 
d) Ausführung von Bauleistungen: Grundschule Worbis 
 Vergabenummer: 04/15/15 – Umverlegung Kanal  
 
e) Ort der Ausführung: Elisabethstraße 24, 37339 Worbis  
 
f) Art und Umfang der Leistung: (alle angegebenen Mengen sind ca. Mengen) 
 
 Erdarbeiten - davon 2/3 Auftraggeber 1), 1/3 Auftraggeber 2) 
 670 m³  Erdarbeiten, Aushub und Verfüllung Leitungs- und Schachtbaugruben 
 Kanal- und Leitungsbau- davon 2/3 Auftraggeber 1), 1/3 Auftraggeber 2) 
 190 m   Abwasserkanal DN 300 PP 
 7 Stück Schachbauwerke aus Betonfertigteilen 
 130 m Trinkwasserversorgungsleitung DN 50 (PE 63) aus PEXa - nur Auftraggeber 1) 
 Straßenbauarbeiten- Auftraggeber 2) 
 17 m² Asphalt-, deck-, binder- und Tragschicht einschl. Unterbau aufnehmen und wiederherstellen 
 110 m² Asphalttragdeckschicht einschl. Unterbau aufnehmen und wiederherstellen 
 
g) Erbringung von Planungsleistungen: nein 
 
h) Aufteilung in Lose: nein  

Die Auftragserteilung erfolgt auf das insgesamt wirtschaftlichste Angebot. Aus abrechnungstechnischen 
Gründen erfolgt die Aufteilung der Leistung auf die Auftraggeber 1) und 2) wie in f) angegeben. 

 
i) Ausführungsfrist: April 2015 – Juli 2015 bei laufendem Schulbetrieb  

(Arbeitszeitabsprache mit der Schule erforderlich) 
 
j) Nebenangebote: sind nicht zugelassen 
 
k) Anforderung der Vergabeunterlagen: Anforderungen schriftlich an: 
  Landkreis Eichsfeld, Liegenschaftsamt, Frau Dornieden 
  Friedensplatz 8, 37308 Heilbad Heiligenstadt, Tel.: 03606 / 650 2311, Fax.: 03606 / 650 9090 
  Die Vergabeunterlagen werden ab 18.02.2015 versandt. 
 
l) Kosten für die Übersendung der Vergabeunterlagen in Papierform: 04/15/15 – 13,00 € 
 Zahlungsweise: Banküberweisung 
 Empfänger: Landkreis Eichsfeld, Landratsamt  
 Bankverbindung:  Kreissparkasse Eichsfeld  
    BIC: HELADEF1EIC 

  IBAN: DE70 8205 7070 0200 0036 31 
 
 Verwendungszweck: 04/15/15  
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 Die Vergabeunterlagen können nur versendet werden, wenn  
- auf der Überweisung der Verwendungszweck angegeben wurde und gleichzeitig mit der Überwei-

sung die Vergabeunterlagen per Brief oder Fax (unter Angabe Ihrer vollständigen Firmenadresse) 
bei der unter k) genannten Stelle angefordert wurden. 

- das Entgelt auf dem Konto des Empfängers eingegangen ist. 
 Das eingezahlte Entgelt wird nicht erstattet. 
 
o) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind: wie Anschrift unter k) 
 Eine Übersendung an eine andere Anschrift trägt das Risiko des Ausschlusses in sich. 
 Die Angebote müssen abgefasst sein in: deutsch 
 Die Angebotsabgabe: schriftlich, in Papierform 
 (Eine digitale/elektronische Angebotsabgabe ist nicht zulässig.) 
 
q) Angebotseröffnung: am 04.03.2015 um 10:30 Uhr  
 Ort: Die Angebotsöffnung findet im Verwaltungsgebäude Haus 4, 1.OG, Raum 201, des Landratsamtes   
  Eichsfeld, Leinegasse 11, 37308 Heilbad Heiligenstadt statt. 
 Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Bieter und ihre Bevollmächtigten 
 
 
r) geforderte Sicherheiten: 5 % der Auftragssumme für Vertragserfüllung bzw. 3 % der Auftragssumme  
 einschließlich erteilter Nachträge für Mängelansprüche 
 Hinweis: Die Sicherheiten/Sicherheitsbürgschaften sind getrennt für die Auftraggeber zu stellen. 
s) wesentliche Zahlungsbedingungen: Abschlags- und Schlusszahlungen gemäß VOB/B 
 
t) Rechtsform der Bietergemeinschaften: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigten Vertreter 
 
u) Nachweise zur Eignung: 

 
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Ver-
eins für Präqualifikation von Bauunternehmen (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunter-
nehmen ist auf Verlangen der Nachweis vorzulegen, dass die vorgesehenen Nachunternehmen präqualifi-
ziert sind oder die Voraussetzungen für die Präqualifikation erfüllen. 
 
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis Ihrer Eignung (Fachkunde, Leistungsfähigkeit, 
Zuverlässigkeit) mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ vor zule-
gen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind die Eigenerklärungen auch für die vorgesehenen Nachunter-
nehmen abzugeben, es sei denn, die Nachunternehmen sind präqualifiziert. In diesem Fall reicht die An-
gabe der Nummer, unter der die Nachunternehmen in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von 
Bauunternehmen (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. 
 
Gelangt das Angebot in die engere Wahl sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) 
durch Vorlage der in der Eigenerklärung zur Eignung genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu 
bestätigen. 
 
Mit dem Angebot sind vorzulegen: 
- Eigenerklärung zu Tariftreue und Entgeltgleichheit (§10 ThürVgG) 
- Eigenerklärung zur Beachtung der ILO-Kernarbeitsnormen (§11 ThürVgG) 
- Als Nachweis der Qualifikation ist von den Bauunternehmen vorzulegen 

Trinkwasserleitung: DVGW-Zulassung GW 301,W1  
Kanalbau: Güteschutzkanalbau AK 2 

 
Spätestens auf Nachforderung durch die Vergabestelle sind vorzulegen (gem. §16 Abs.1 Nr.3 VOB/A): 
- Nachunternehmererklärung zu Tariftreue und Entgeltgleichheit (§10 ThürVgG) 
- Nachunternehmererklärung zur Beachtung der ILO-Kernarbeitsnormen (§11 ThürVgG) 
- Angaben und Nachweise nach §6 Abs.3 Nr.2 VOB/A für Bieter und Nachunternehmer 

 
v) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist: 30.04.2015 
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w) Nachprüfungsstellen (§ 21 VOB/A):  
    Thüringer Landesverwaltungsamt 
    Referat 250 - Vergabeangalagenheiten 
    Weimarplatz 4 
    99423 Weimar  
    Tel.: 0361 / 3773 7254 
 
Für Auftraggeber 2):  Landkreis Eichsfeld 
    Kommunalaufsicht 
    Friedensplatz 8, 37308 Heilbad Heiligenstadt  
    Tel: 03606 / 6501501 

 
 Auskünfte erteilt:   WPW Leipzig GmbH 
     Dipl-Ing. (FH) Sandra Haak 
     Ludwig-Erhard-Str. 51 
     04103 Leipzig 
     Tel.: 0341 / 586175 23, Mobil: 0151 29250809 
 
Heilbad Heiligenstadt, den 04.02.2015 
 
Landkreis Eichsfeld  Wasser- und Abwasserzweckverband 
     „Eichsfelder Kessel“ 
     Breitenworbiser Straße 1 
     37355 Niederorschel 
 
 
 
gez. Dr. W. Henning  gez. E. Lintzel 
Landrat    Geschäftsleiter 
 
 

Antrag der Brauerei Neunspringe Worbis GmbH, Neunspringer Straße 4, 37339 Leine-
felde-Worbis auf Feststellung der UVP-Pflicht gemäß § 3a des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
 
Die Brauerei Neunspringe Worbis GmbH, Neunspringer Straße 4 in 37339 Leinefelde-Worbis hat mit Datum 
vom 14.05.2014, Posteingang 19.05.2014, den Antrag auf Feststellung der UVP-Pflicht gemäß § 3a des Ge-
setzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 
2010 (BGBI. I. S. 94), zuletzt geändert am 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2749), gestellt. Gegenstand der Vorprü-
fung ist die beantragte wesentliche Änderung der genehmigungsbedürftigen Brauerei durch 
 

- Verringerung der Anlagenkapazität der Brauerei von 80.000 hl/a auf 25.100 hl/a Bier 
- Änderung der Lage, der Beschaffenheit und des Betriebes der Malzannahme, Malzlagerung und  

Malzfördertechnik in der Malzanlage 
- Änderung der Lage, der Beschaffenheit und des Betriebes der Maischepfanne, des Läuterbottichs, 

der Würzepfanne und des Pfannendunstkondensators im Sudhaus 
- Änderung der Lage, der Beschaffenheit und des Betriebes der Gärbehälter und der Hefeherführung 

im Bereich der Gärung 
- Neuerrichtung und Betrieb einer Reinigungsanlage für Sud- und Gärtechnik (ClP-Anlage) 
- Erweiterung des Anlagengeländes in südliche Richtung mit Lagergebäude und Lagerflächen  
- Errichtung und Betrieb von einer Verschlussbrennerei, einer Flüssiggastankstelle, einer Abfallaufbe-

reitungsanlage (Presscontainer für PET-Flaschen) und eines CO2-Tanks 
 

am Standort 37339 Leinefelde-Worbis, Gemarkung Worbis, Flur 13, Flurstücke 304/3, 302, 305, 298/13, 
300/3, 306, 307 (teilweise) und Flur 7, Flurstück 81/11 (teilweise). 
 
Die o.g. Anlage ist in der Anlage 1 des UVPG unter folgenden Nummern genannt und entsprechend Spalte 2 
wie folgt gekennzeichnet: 
 
Nr. 7.26.3, Spalte 2 Kennzeichnung „S“: 
-  „Errichtung und Betrieb einer Brauerei mit einer Produktionskapazität von 200 hl bis weniger als 3000 hl Bier 

je Tag, wenn die Brauerei an mehr als 90 aufeinanderfolgenden Tagen im Jahr in Betrieb ist.“ 
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Gemäß § 3a Satz 2 UVPG wird hiermit bekannt gegeben: 
 
Im Ergebnis der standortbezogenen Vorprüfung des Einzelfalles nach § 3 c UVPG wird nach überschlägiger 
Prüfung unter Berücksichtigung der in der Anlage 2 des UVPG aufgeführten Kriterien festgestellt, dass mit 
dem o. g. Vorhaben zum Betrieb der o. g. Bau- und Anlagenausführungen der Brauerei keine erheblichen 
nachteiligen Umweltauswirkungen verbunden sind und somit keine Verpflichtung zur Durchführung einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung besteht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass diese Entscheidung gemäß § 3 a Satz 3 UVPG nicht selbständig anfechtbar 
ist. Die Entscheidungsgründe sind der Öffentlichkeit nach den Bestimmungen des  Thüringer Umweltinforma-
tionsgesetzes (ThürUIG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Oktober 2006 (GVBI. S. 513), zuletzt 
geändert am 13. März 2013 (GVBI. S. 92, 94) im Landratsamt Eichsfeld, Umweltamt, Leinegasse 11 in 37308 
Heiligenstadt zugänglich. 
 
 
Heilbad Heiligenstadt, den 05.02.2015 
 
 
 
Der Landrat 

 


